
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Die Parlamentarische Staatssekretärin Frau Wiedmann Mauz hat uns nun geantwortet.  
Sie versucht die Differenz bei den Meldungen des BfARM zu erklären. Die an uns gesandten 
Unterlagen enthalten wesentlich mehr Verdachtsfälle, als in der Kleinen Anfrage aufgezeigt.  
 
Vor 1979 seien keine Meldungen von Nebenwirkungen durch Duogynon bekannt. Alleine bei 
uns meldeten sich mehrere Fälle von Todgeburten und Abgängen. Ebenso sagten viele Mütter, 
dass ihre Babys aufgrund von schweren Missbildungen innerhalb von Tagen nach der Geburt 
starben. Weitere Frauen gaben an mit Duogynon abgetrieben zu haben! Alle hatten Duogynon 
eingenommen.... war dieses Medikament dafür verantwortlich oder alles nur Zufall? 
 
Deshalb begehren wir Auskunft um die Frage nach einer Schuld dieses Medikamentes für 
immer zu klären und das Thema zu beenden. Bayer hält dies alles weiter für verjährt und ist zu 
keinen Gesprächen bereit. Die Bundesregierung verweist explizit auf das Arzneimittelgesetz 
und unterstützt die Forderung nach Auskunft (siehe letzter Absatz)!! 
 


